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Erstes Kapitel
Allgemeine Vorschriften

§ 1 (Geltungsbereich)

(1) Bei den Dienststellen des Landes, der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden Perso-
nalvertretungen gebildet.

(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit nicht im Zehnten
Kapitel etwas anderes bestimmt ist, die Behörden, Einrichtungen und Be-
triebe des Landes sowie die Kunsthochschulen des Landes, die Schulen und
die Gerichte; bei den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und den sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts bilden die Verwaltungen, die Eigenbe-
triebe und die Schulen gemeinsam eine Dienststelle.

(3) Nebenstellen oder Teile einer Dienststelle können von der obersten
Dienstbehörde zu selbständigen Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes er-
klärt werden, sofern der Nebenstelle oder dem Teil einer Dienststelle eine
selbständige Regelungskompetenz im personellen und sachlichen Bereich
zusteht.

§ 2 (Vertrauensvolle Zusammenarbeit, Friedenspflicht)

(1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten zur Erfüllung der
dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der
Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen; hierbei wirken sie mit
den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgeberverei-
nigungen zusammen.

(2) 1Dienststelle und Personalvertretung haben alles zu unterlassen, was
geeignet ist, die Arbeit und den Frieden der Dienststelle zu beeinträchtigen.
2Insbesondere dürfen Dienststelle und Personalvertretung keine Maßnah-
men des Arbeitskampfes gegeneinander durchführen. 3Arbeitskämpfe tarif-
fähiger Parteien werden hierdurch nicht berührt.

(3) 1Außenstehende Stellen dürfen erst angerufen werden, wenn eine Ei-
nigung in der Dienststelle nicht erzielt worden ist. 2Dies gilt nicht für Ge-
werkschaften, Berufsverbände und Arbeitgeberverbände.

§ 3 (Verhaltensregeln, Gewerkschaften, Arbeitgebervereinigungen)

(1) Die Dienststelle und die Personalvertretung in der Dienststelle haben
jede parteipolitische Betätigung zu unterlassen; die Behandlung von Tarif-,
Besoldungs- und Sozialangelegenheiten wird hierdurch nicht berührt.

(2) Beschäftigte, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen, werden
dadurch in der Betätigung für ihre Gewerkschaft in der Dienststelle nicht
beschränkt.
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(3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitge-
ber, insbesondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden
durch dieses Gesetz nicht berührt.

(4) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und
Befugnisse der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften ist deren Be-
auftragten nach Unterrichtung der Dienststelle Zugang zu der Dienststelle
zu gewähren, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des
Dienstablaufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von
Dienstgeheimnissen entgegenstehen.

§ 4 (Gesetzesvorrang)

Durch Tarifvertrag oder Dienstvereinbarung kann das Personalvertre-
tungsrecht nicht abweichend von diesem Gesetz geregelt werden.

§ 5 (Beschäftigte, Beamte)

(1) 1Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind die Beamtinnen und Be-
amten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und arbeitnehmerähnli-
chen Personen im Sinne des § 12a Tarifvertragsgesetz der in § 1 bezeichne-
ten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der Personen, die sich in der Berufsausbildung befinden. 2Be-
schäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind auch diejenigen, die in der Dienst-
stelle weisungsgebunden tätig sind oder der Dienstaufsicht unterliegen, un-
abhängig davon, ob ein Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Dienststelle be-
steht. 3Richterinnen und Richter sind nicht Beschäftigte im Sinne dieses
Gesetzes.

(2) 1Wer Beamtin oder Beamter ist, bestimmen die Beamtengesetze. 2Als
Beamtin oder Beamter gelten auch Beschäftigte in einem öffentlich-rechtli-
chen Ausbildungsverhältnis.

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind
Beschäftigte, die nach dem für die Dienststelle maßgebenden Tarifvertrag
oder nach der für die Dienststelle geltenden Dienstordnung oder nach ihrem
Arbeitsvertrag Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind oder als überta-
rifliche Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt werden ein-
schließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.

(4) Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Lehrbeauftragte mit einem
Lehrumfang unter vier Lehrveranstaltungsstunden, studentische Hilfs-
kräfte, nach § 78 Hochschulgesetz nicht übernommene Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, Fachhochschullehrerinnen und Fachhoch-
schullehrer und entsprechende Beschäftigte an Hochschulen, Hochschul-
dozentinnen und Hochschuldozenten, wissenschaftliche und künstleri-
sche Assistentinnen und Assistenten, Oberassistentinnen und Oberassis-
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tenten, Oberingenieurinnen und Oberingenieure und entsprechende Be-
schäftigte an Hochschulen,

b) Professorinnen und Professoren an der Sozialakademie,
c) Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,
d) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte,
e) Rechtspraktikantinnen und Rechtspraktikanten,
f) Personen, die überwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sitt-

lichen Besserung oder Erziehung beschäftigt werden,
g) Personen, die nur vorübergehend ausschließlich zur Behebung eines

durch höhere Gewalt bedingten Notstandes beschäftigt werden.

(5) Bei gemeinsamen Dienststellen des Landes und anderer Körperschaf-
ten gelten die im Landesdienst Beschäftigten als zur Dienststelle des Lan-
des und die im Dienst der Körperschaft Beschäftigten als zur Dienststelle
der Körperschaft gehörig.

§ 6 (Gruppen)

Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bilden je eine Gruppe.

§ 7 (Schutz der Personalvertretung und der Auszubildenden)

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahr-
nehmen, dürfen darin nicht behindert werden und wegen ihrer Tätigkeit
nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufli-
che Entwicklung.

(2) Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine oder einen in einem Berufsausbil-
dungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz
oder dem Hebammengesetz stehende Beschäftigte oder stehenden Beschäf-
tigten (Auszubildende oder Auszubildenden), die oder der Mitglied einer
Personalvertretung oder einer Jugend- und Auszubildendenvertretung ist,
nach erfolgreicher Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses nicht in
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat er dies
drei Monate vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses der oder
dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.

(3) Verlangt eine oder ein in Absatz 2 genannte Auszubildende oder ge-
nannter Auszubildender innerhalb der letzten drei Monate vor Beendigung
des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber ihre oder
seine Weiterbeschäftigung, so gilt zwischen der oder dem Auszubildenden
und dem Arbeitgeber im Anschluss an das erfolgreiche Berufsausbildungs-
verhältnis ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsver-
hältnis vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit der Personal-
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vertretung oder der Jugend- und Auszubildendenvertretung erfolgreich en-
det.

(5) 1Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen
nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses beim Verwaltungsge-
richt beantragen,
a) festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den Absätzen 3 oder 4

nicht begründet wird, oder
b) das bereits nach den Absätzen 3 oder 4 begründete Arbeitsverhältnis

aufzulösen,
wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Arbeitgeber unter Berück-
sichtigung aller Umstände die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden
kann. 2In dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist die Personalvertre-
tung, bei einem Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung auch
diese beteiligt.

(6) Die Absätze 3 bis 5 sind unabhängig davon anzuwenden, ob der Ar-
beitgeber seiner Mitteilungspflicht nach Absatz 2 nachgekommen ist.

§ 8 (Dienststellenleitung, Vertretung)

(1) 1Für die Dienststelle handelt ihre Leiterin oder ihr Leiter. 2Sie oder
er kann sich durch ihre oder seine ständige Vertretung oder durch die Leite-
rin oder den Leiter der für Personalangelegenheiten zuständigen Abteilung
sowie in Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die Leiterin oder den
Leiter des für Personalangelegenheiten zuständigen Dezernats oder Amts
vertreten lassen, soweit diese oder dieser entscheidungsbefugt ist. 3Das
Gleiche gilt für sonstige Beauftragte, sofern die Personalvertretung sich mit
dieser Beauftragung einverstanden erklärt.

(2) 1Im Bereich der Sozialversicherung handelt bei den der Aufsicht des
Landes unterstehenden Körperschaften und Anstalten des öffentlichen
Rechts für die Dienststelle der Vorstand, soweit er die Entscheidungsbefug-
nis nicht auf die Geschäftsführung übertragen hat. 2Er kann sich durch
eines oder mehrere seiner Mitglieder vertreten lassen.

(3) Für Hochschulen mit Ausnahme der Fachhochschulen für den öffent-
lichen Dienst handelt vorbehaltlich des § 105 die Vizepräsidentin oder der
Vizepräsident für den Bereich Wirtschafts- und Personalverwaltung oder
die Kanzlerin oder der Kanzler, für die Universitätsklinik die Kaufmänni-
sche Direktorin oder der Kaufmännische Direktor.

(4) 1Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 ist bei verfahrenseinleitenden
Maßnahmen und bei anderen schriftlichen Äußerungen der Dienststelle ge-
genüber der Personalvertretung unabhängig von dem jeweiligen Stand des
Verfahrens auch eine Vertretung entsprechend der geschäftsordnungsmäßig
allgemein oder im Einzelfall erteilten Zeichnungsbefugnis zulässig. 2Die
Dienststelle hat der Personalvertretung die Zeichnungsbefugten namentlich
zu benennen.
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§ 9 (Schweigepflicht, Aussagegenehmigung)

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem Gesetz wahr-
nehmen oder wahrgenommen haben, sind verpflichtet, über die ihnen dabei
bekanntgewordenen Angelegenheiten und Tatsachen zu schweigen.

(2) 1Die Schweigepflicht besteht nicht für Angelegenheiten oder Tatsa-
chen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhal-
tung bedürfen. 2Sie gilt ferner nicht gegenüber den von Maßnahmen gemäß
§ 72 Abs. 1 unmittelbar erfaßten Beschäftigten. 3Abgesehen von den Fällen
des § 65 Abs. 3 gilt die Schweigepflicht nicht im Verhältnis der Mitglieder
der Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung
zu den Mitgliedern dieser Vertretungen und zu den Vertrauensleuten sowie
für die in § 36 genannten Personen; sie entfällt ferner in den Verfahren nach
den §§ 66 bis 69 und § 78 Absatz 2 bis 4 und 6 zwischen den dort bezeichne-
ten Stellen.

(3) Bei Rechtsstreitigkeiten kann für die Mitglieder der Personalvertre-
tungen und der in den §§ 54, 60, 85 und 86 genannten Vertretungen Aussa-
gegenehmigung durch diese Vertretungen im Einvernehmen mit der Dienst-
stelle erteilt werden.

Zweites Kapitel
Personalrat

Erster Abschnitt
Wahl und Zusammensetzung

§ 10 (Wahlberechtigung)

(1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Wahltage das 18. Le-
bensjahr vollendet haben.

(2) Wer zu einer Dienststelle abgeordnet ist oder im Wege einer Zuwei-
sung oder Personalgestellung Dienst- oder Arbeitsleistungen erbringt, wird
in ihr wahlberechtigt, sobald die Abordnung, die Zuweisung oder die Perso-
nalgestellung länger als sechs Monate gedauert hat; im gleichen Zeitpunkt
tritt, außer im Falle der Gestellung, der Verlust des Wahlrechts bei der bis-
herigen Dienststelle ein.

(3) Wahlberechtigt sind nicht Beschäftigte, die
a) infolge Richterspruchs das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu

wählen oder zu stimmen, nicht besitzen,
b) voraussichtlich nur für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten be-

schäftigt werden,
c) am Wahltag seit mehr als achtzehn Monaten unter Wegfall der Bezüge

beurlaubt sind,
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d) in § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 und 3 genannt sind,
e) bei Altersteilzeit im Blockmodell in die Freistellungsphase eintreten.

(4) Beschäftigte in der Berufsausbildung sind nur bei der Dienststelle
wahlberechtigt, die von der die Ausbildung leitenden Stelle als Stamm-
dienststelle erklärt wird.

(5) 1Beamtinnen und Beamte in der Schulaufsicht bei den Bezirksregie-
rungen sind bei der Dienststelle wahlberechtigt, der sie angehören. 2Beam-
tinnen und Beamte in der Schulaufsicht bei den Schulämtern sowie im Lan-
desdienst beschäftigtes Verwaltungspersonal an Schulen sind zu dem bei
der jeweiligen Bezirksregierung gebildeten Bezirkspersonalrat der allge-
meinen Verwaltung wahlberechtigt.

§ 11 (Wählbarkeit)

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltage seit sechs Mo-
naten derselben Körperschaft, Anstalt oder Stiftung angehören.

(2) Nicht wählbar sind Beschäftigte, die
a) infolge Richterspruch die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu

erlangen, nicht besitzen,
b) zu selbständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten der

Dienststelle befugt sind sowie die in § 8 Abs. 1 Satz 3 genannten sonsti-
gen Beauftragten, sofern diese nach einer Wahl die mit der Beauftragung
eingeräumten Befugnisse weiter ausüben,

c) am Wahltag seit mehr als sechs Monaten unter Wegfall der Bezüge beur-
laubt sind,

d) nach der Wahl Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten der Dienst-
stelle wahrnehmen.

(3) Nicht wählbar sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Ge-
meinden und der Gemeindeverbände, die dem in deren Verfassung vorgese-
henen obersten Organ angehören.

§ 12 (Erleichterung der Wählbarkeit)

Besteht die Körperschaft, Anstalt oder Stiftung oder in der Landesver-
waltung die Dienststelle, der die oder der Beschäftigte angehört, weniger
als sechs Monate, so bedarf es für die Wählbarkeit nicht der Voraussetzun-
gen des § 11 Abs. 1.

§ 13 (Bildung von Personalräten, Mietgliederzahl)

(1) In allen Dienststellen mit in der Regel mindestens fünf wahlberech-
tigten Beschäftigten, von denen drei wählbar sind, werden Personalräte ge-
bildet.

(2) Dienststellen des Landes, bei denen die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 nicht gegeben sind, werden von der übergeordneten Dienststelle im
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